
(2) Zahlt ein U m tauschberechtigter eine höhere Summe 
in alten  Banknoten ein, so w ird der DM 300,— über
steigende B etrag  einem neu einzurichtenden und auf 
seinen Nam en lautenden Konto bei der Deutschen 
N otenbank gutgeschrieben.
(3) Diese gutgeschriebenen B eträge werden dem Kon
toinhaber ab 19. Oktober 1957 zur freien V erfügung ge
stellt, wenn nicht der V erdacht besteht, daß sie speku
lativer H erkunft sind.
(4) Besteht in Einzelfällen der Verdacht, daß g u t
geschriebene B eträge spekulativer H erkunft sind, e r
fo lg t eine Ü berprüfung durch eine Prüfungskom m ission.

§ 9
Die Überprüfung

(2) Beträge, die der P rü fung  durch die Prüfungskom 
mission bei den R äten  der Kreise bedürfen, sind bis zur 
Entscheidung dieser Kommissionen nicht verfügbar.

(5) Gutgeschriebene Beträge, bei denen die zuständige 
Prüfungskom m ission entschieden hat, daß sie spekula
tive r H erkunft sind, sind auf ein spezielles Konto bei 
der Regierung der Deutschen D em okratischen Republik 
zu überweisen. Die Regierung w ird der Volkskam m er 
eine Gesetzesvorlage über die Verwendung dieser Gel
der zugunsten des N ationalen A ufbauw erkes zuleiten.

§  22
Strafbestim m ungen

W er Banknoten, die ihm nicht gehören (frem des Geld), 
im eigenen Nam en zum Zwecke des U m tausches ein
zahlt oder einzuzahlen versucht oder im Zusam m en
hang  m it der Einzahlung falsche E in tragungen  in die 
G eschäftsbücher m acht, m acht sich wegen B etruges 
stra fbar, sofern nicht nach dem Gesetz andere S tra f
ta tbestände vorliegen.
......................  *

In der Zeit nach dem 13.10. 1957 m ußten sich viele Be
wohner der Sowjetzone und Ost-Berlins vor den Gerich
ten verantworten, weil ihnen eine strafbare Handlung 
im  Zusammenhang m it der Geldumtauschaktion vorge
worfen worden war. Sofern die Anklagen nicht un
m ittelbar auf § 22 der „Verordnung über die Ausgabe 
neuer Banknoten" gestü tzt werden konnten, wurde 
auch hier wieder die Verordnung über die Ein- und Aus
fuhr von Zahlungsmitteln und die W irtschaftsstraf Ver
ordnung zur Grundlage der Urteile gemacht.
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A nklageschrift 
des S taa tsanw alts des Kreises Demmin 

vom 9. 11. 1957 
—  K H  218/57 Dem. —

Den T ierarz t W. G. 
k lage ich an,

das W ährungssystem  der DDR angegriffen zu 
haben.
E r h a t am 13. 10. 1957 bei der G eldum tauschaktion 
im Gebiet der DDR und des D em okratischen Sek
tors von Berlin 2095,— DM zum Zwecke des Um- 
tauschs aus den W estsektoren in den D em okra
tischen Sektor von Berlin eingeführt.
Vergehen gern. §§ 1, 2, 12 der A nordnung über die 
E in- und A usfuhr von Zahlungsm itteln vom 23. 3. 
1949 in Verbindung m it § 9 der W irtschaftss tra f
verordnung (W StVO).

W e s e n t l i c h e s  E r m i t t l u n g s e r g e b n i s  :

Am 27. 9. 1957 tr a t  der Beschuldigte zusam m en m it 
seiner E hefrau  eine U rlaubsreise an. E r ha tte  die Ab
sicht, einige Tage seines U rlaubs in W estdeutschland 
zu verbringen. Da die Eheleute ihren 1% jährigen  Ju n 
gen nicht m it auf die U rlaubsreise nehm en wollten, 
haben sie ihn zu den Schw iegereltern des Beschuldigten 
nach W est-Berlin gebracht. Der Beschuldigte h a tte  un
gefähr 2000,— DM der Deutschen N otenbank m it
genommen. Den B etrag  von etw a 1500,— DM h in te r
legte er bei seiner M utter, die ebenfalls in  W est-Berlin 
wohnt, um  diese Summe nicht m it nach W estdeutsch
land zu nehmen. Bei dem G renzübertritt am  K ontroll
punkt M arienborn am  28. 9. 1957 w urden von beiden 
Eheleuten 250,— DM hinterlegt. Die Summe, die sie m it 
nach W estdeutschland nehm en konnten und auf den 
Pässen verm erk t w ar, betrug  100,— DM fü r den Be
schuldigten und 82,— DM für dessen Ehefrau. Am
4. 10. 1957 kehrte  der Beschuldigte aus W estdeutsch
land zurück und nahm  am  K ontrollpunkt M arienborn 
die hin terlegte Summe von 250,— DM entgegen. Der 
Beschuldigte sowie seine E hefrau  setzten die Reise nach 
W est-Berlin m it insgesam t 432,—  DM fort. E s w ar ge
plant, den R est des U rlaubs, der sich bis 14. 10. 1957 
erstreckte, im H arz gem einsam  m it dem Jungen zu ver
bringen. Der Beschuldigte sowie dessen E hefrau  er
k rank ten  aber an Grippe, als sie sich bei den Ver
w andten in W est-Berlin aufhielten. Als der Beschuldigte 
von dem Geldum tausch am  13. 10. 1957 Kenntnis er
hielt, wollte er das in seinem B esitz befindliche B ar
geld Umtauschen. E r nahm  die 1500,— DM der D eut
schen N otenbank, die er bei seiner M utter h in terlegt 
hatte , sowie die 432,—- DM m it in den D em okratischen 
Sektor. Insgesam t h a tte  er einen B etrag  von 2095,-- 
DM in seinem Besitz. Bei einer durchgeführten Kon
trolle durch die Volkspolizei w urden 1795,-— DM der 
Deutschen N otenbank eingezogen, w ährend ihm  300,— 
DM eingetauscht wurden, um  dam it die Rückreise nach
J. bestreiten  zu können.

Durch diese H andlung h a t sich der Beschuldigte eines 
V erstoßes gegen die A nordnung über die Ein- und Aus
fuhr von Zahlungsm itteln schuldig gem acht. E r h a t 
Geld der Deutschen N otenbank aus den W est-Sektoren 
in den D em okratischen Sektor eingeführt. Diese E in
fuhr ist nach § 1 der A nordnung verboten.

Der Beschuldigte h a tte  die M öglichkeit gehabt, im 
Falle, daß er n icht sein ganzes Geld m it nach W est
deutschland m itnehm en wollte, dieses bei dem Kon
tro llpunkt zu hinterlegen. Die G efährlichkeit der s tra f
baren H andlung liegt darin  begründet, daß der Beschul
digte DM der Deutschen N otenbank aus dem W äh
rungsgebiet der DDR ausführte  und es in W est-Berlin 
bei seiner M utter hinterlegte. U nsere W ährung beruht 
au f einer sorgfältigen P lanung und R egulierung des 
Geldumlaufs. Um ihre S tabilitä t, die sie aus diesem 
Grunde erlang t hat, vor den verschiedensten Angriffen 
zu sichern, dam it dadurch eine ungestörte P lanung der 
V olksw irtschaft erlang t werden kann, sind von un
serem  S taa te  der A rbeiter und B auern entsprechende 
Gesetze erlassen worden. Der Beschuldigte h ä tte  w is
sen müssen, daß er Geld der Deutschen N otenbank nicht 
in W est-Berlin hinterlegen darf, um es dann wieder 
einzuführen. Der Beschuldigte ist wegen dieser s tra f 
baren H andlung zur V erantw ortung zu ziehen. Ganz 
besonders von B ürgern m it akadem ischer Vorbildung 
verlangt m an genaue G esetzeskenntnis. E r  m uß aus 
dem gerichtlichen V erfahren die Lehren ziehen, so daß 
er fü r die Zukunft sein V erhalten gem äß den Gesetzen 
unseres A rbeiter-und-B auern-S taates einrichtet.
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